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62. ordentliche Delegiertenversammlung
des Schweizerischen Fourierverbandes

Stfzwitfg / 7./S. /«rei z« Caro«,ge-Ge«èi;e

Einladung

Der Zentralvorstand lädt Sie zur 62. Delegiertenversammlung am 7. Juni, um 16.30 Uhr, im
Théâtre de Carouge, 13, rue Joseph-Girard, in Carouge-Genève ein.

Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler

2. Genehmigung des Protokolls der ordentl. Delegiertenversammlung vom 18. Mai 1979 in Zürich

3. Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte
a) des Zentralpräsidenten
b) des Präsidenten der Zentraltechnischen Kommission

4. a) Rechnungsablage des Zentralkassiers
b) Bericht der Rechnungsrevisoren
c) Déchargeerteilung an den Zentralvorstand

5. a) Bericht des Präsidenten der Zeitungskommission «Der Fourier»
b) Vorlage der Zeitungsabrechnung «Der Fourier» 1979 und Déchargeerteilung an die

Zeitungskommission
c) Voranschlag der Zeitung «Der Fourier» 1980

6. Verwendung der Bundessubvention pro 1980

7. Festsetzung des von den Sektionen an die Zentralkasse zu entrichtenden Jahresbeitrages
pro 1981

8. Genehmigung des Voranschlages 1980

9. Wahlen
a) des Zentralpräsidenten
b) des Präsidenten und der Mitglieder der Zentraltechnischen Kommission
c) des Präsidenten der Zeitungskommission «Der Fourier»

10. Bestimmung der mit der Organisation der DV 1981 zu betrauenden Sektion

11. Bestimmung der Revisionssektion 1980

12. Anträge des Zentralvorstandes und der Sektionen

13. Ehrungen

14. Verschiedenes

Referat des zukünftigen Generalstabschefs Kkdt Jörg Zumstein, Kdt FAK 2, über
.Sei» «nzi Scheine« z'/» »zi/iiäri.rcFe» Aiiiag

Für die Delegiertenversammlung ist gemäss Artikel 13 der Zentralstatuten die Uniform zu
tragen. Der Zentralvorstand hat die entsprechende Bewilligung erhalten.

Stimmberechtigt sind gemäss Artikel 9 der Zentralstatuten die Delegierten der Sektionen.
Die Ehrenmitglieder des Zentralverbandes geniessen an der Delegiertenversammlung die
Rechte eines Delegierten (Artikel 4, Absatz 3 der Zentralstatuten).
Die Stimmkarten werden sektionsweise abgegeben.

Zürich, 20. März 1980 Der Zentralpräsident: Fo«rier Oiio Frei
Der Zentralsekretär: Foarier Feier KzzrvFer
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Delegiertenschiessen

Schießstand 50 m-Schiessanlage Bernex, Bernex

Schiesszeit Samstag, 7. Juni, 0800- 1600 Uhr
Standblattausgabe bis 1515 Uhr

Warnerdienst der Warnerdienst wird vom Schützen übernommen

Waffen unveränderte Armeewaffen
Waffenkontrolle der Schützenmeister übernimmt die Waffenkontrolle

Transporte Kostenlose Personenbeförderung vom Bahnhof Cornavin zum Schießstand
und zurück. Die Fahrzeuge halten bei den Hotels und beim Kantonnement.

Nachdoppel keine

Waffenstörungen diese gehen zu Lasten des Schützen, ausgenommen Materialbruch
Verstösse • Verstösse gegen das Schiessprogramm ziehen die Disqualifikation nach sich

Beschwerden Beschwerden werden durch die Schiessleitung endgültig erledigt

Delegiertenstich
Scheibe

Schusszahl

Doppel
Zuschläge

Auszeichnung
Rangordnung

Sektionsstich

Scheibe

Schusszahl

Doppel
Zuschläge

Auszeichnung
Rangordnung

B 5er

12 und zwar:

- 2 Probeschüsse

- 4 Schüsse in je 60 Sekunden, ab Kommando «Feuer», einzeln gezeigt

- 6 Schüsse in 60 Sekunden, ab Kommando «Feuer», am Schluss gezeigt

Fr. 12.—, inkl. Munition
keine

Kranzauszeichnung ab 40 Punkten, jedoch mind, an 15 % der Teilnehmer
das Total der 10 Schüsse bestimmt den Rang
Bei Gleichheit entscheiden die besseren Tiefschüsse und dann das höhere
Alter.

B 10er

12 und zwar:

- 2 Probeschüsse

- 4 Schüsse in je 60 Sekunden, ab Kommando «Feuer», einzeln gezeigt

- 6 Schüsse in 60 Sekunden, ab Kommando «Feuer», am Schluss gezeigt
Fr. 12.— inkl. Munition
keine
keine Kranzauszeichnung, sondern Naturalgaben
das Total der 10 Schüsse bestimmt den Rang
Bei Gleichheit entscheiden die besseren Tiefschüsse und dann das höhere
Alter.

Sektionswettkampf

Sektionsdoppel Fr. 20.— pro Sektion

Auszeichnung Wanderpreis
Sektionsrangierung es zählen die Resultate von 50 % der zulässigen Delegiertenzahl gemäss

Basisberechnung Zentralstatuten, wobei eine ungerade Delegiertenzahl
auf die gerade Zahl aufzurunden ist

Teilnehmer Teilnahmeberechtigt sind alle Delegierten

174


	62. ordentliche Delegiertenversammlung des Schweizerischen Fourierverbandes

